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Corona Virus 

Umgang mit geplanten Veranstaltungen der Vereine und 

Verbände 2. Infobrief der Gemeinde Apen  

 

GEMEINDE APEN. Mit Schreiben vom 13. März 2020 hat die Gemeinde Apen erstmalig 

aus Anlass der Coronakrise die Vereine darüber informiert, dass viele geplante 

Veranstaltungen vorerst nicht durchgeführt werden können. Seither sind in vielen 

Lebensbereichen Maßnahmen getroffen worden, die den Alltag einschränken und den 

Hintergrund haben, die Infektionsketten zu durchbrechen und damit eine Ausbreitung des 

Virus´ zu verlangsamen. Bekanntlich haben in einer Telefonkonferenz am 15.04.2020 die 

Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und –chefs der Bundesländer sich auf einen 

vorsichtigen „Einstieg in den Ausstieg“ verständigt. Dies bedeutet jedoch keine Rückkehr zur 

Normalität. Durch die geltenden Beschränkungen wurde erreicht, dass die 

Infektionsgeschwindigkeit abgenommen hat. Das ist eine gute Nachricht. Gleichzeitig hat die 

Bevölkerung aber auch gelernt, dass ohne Beschränkungen die Infektionsgeschwindigkeit 

sehr schnell zunimmt, während das Verlangsamen des Geschehens sehr viel Zeit braucht und 

einschneidende Maßnahmen erfordert. Bürgermeister Matthias Huber hat nun die örtlichen 

Vereine und Verbände mit einem Anschreiben darauf verwiesen, dass diese Situation 

natürlich auch in der Gemeinde Apen gilt. So heißt es in dem Brief vom 20.04.2020, dass 

das Land Niedersachen eine neue Verordnung erlassen hat, in der geregelt ist, dass 

Veranstaltungen, Zusammenkünfte und ähnliche Ansammlung von Menschen mit 1000 



 

oder mehr Teilnehmenden, Zuschauenden oder Zuhörenden bis zum 31. August 2020 

verboten sind. Bis zum 06. Mai 2020 bleiben Veranstaltungen und Ansammlungen von 

mehr als zwei Personen untersagt.  

„Die in der Verordnung getroffenen Regelungen (außer das Veranstaltungsverbot ab 1000 

Personen) werden alle zwei Wochen von der Landesregierung auf ihre Wirksamkeit hin 

bewertet. Das heißt die „2-Personen-Regelung“ kann durchaus eine Lockerung erfahren, ist 

jedoch nicht vorhersehbar. Daher ist für Sie eine Planungsgrundlage und –Sicherheit leider 

nicht konkret gegeben. Somit sehe ich mich in der Verantwortung, Ihnen, sofern es jeweils 

zu Änderungen kommt, regelmäßig den aktuellen Stand bzgl. der Beschränkungen bzw. 

Maßnahmen mitzuteilen“, erklärt Bürgermeister Matthias Huber. 

„Der Gemeinde ist bewusst, dass gerade bei unserem dörflichen Vereinsleben, 

Veranstaltungen, Feste, Zusammenkünfte, Spiel- und Übungsabende mit Getränken und 

Verzehr zur finanziellen Ausstattung des Vereinszweckes beitragen und dies daher aktuell 

eine schwierige Zeit für Ihren Verein darstellt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass es Ihnen 

gelingt auch unter diesen Voraussetzungen Ihre Vorstandsarbeit zu bewerkstelligen“, so 

Huber in dem Brief der Gemeinde.    

 

 

 

 


